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ISIL: Die neue Norm
für die
Kennzeichnung
von Bibliotheken
und verwandten
Organisationen

s eit 1904, dem Erscheinen des ers-

ten Zeitschriftenverzeichnisses, werden die

schweizerischen Bibliotheken mittels des

allen bekannten VZ-Sigels gekennzeichnet.
Heute bedingen verschiedene Faktoren

eine neue Art der Bibliothekskennzeich-

nung:

• die zahlreichen Automatisierungspro-
zesse in den Bibliotheken,

• die Möglichkeit, Simultansuchen

durchzuführen,

• das Auftauchen eines kontrollierten
Zugriffs auf elektronische Medien,

• die Entwicklung elektronischer Bestell-

möglichkeiten und deren Verrechnung,

• die Intensivierung des elektronischen
Austauschs mit dem Ausland.

In dieser neuen Umgebung müssen für
die Kennzeichnungen der Bibliotheken
einheitliche internationale und auch natio-
nale Massstäbe angelegt werden, die mög-
liehst maschinenlesbar sein sollten.

Aber die Kennzeichnungssysteme der
meisten Länder bieten in dieser Hinsicht
keine Garantie. Um dieses Problem zu
lösen, hat seit 1995 eine Arbeitsgruppe der

Internationalen Standardisierungsorgani-
sation (International Organization for
Standardization, ISO)' am Konzept einer
internationalen Norm gearbeitet. Das Re-

sultat dieser Arbeiten ist die ISIL-Norm
(TnfernatzonaZ Standard Jdenfz/zer/orLzhra-
rz'es and Related Organizations Interna-
tiona/e normierte Kennzeichnung/är Bihh'o-

theken und verwandte Organisationen, ISO

15511), die im September 2003 in Kraft ge-
setzt wurde.

Dank der Zusammenarbeit zwischen
den ISO-Komitees und anderen Normali-
sierungsinstitutionen wurde bereits vorge-
sehen, die ISIL in andere Normen, wie ISO

23950 / Z39.50 et EAD (Encoded Archivai

Description), zu integrieren.
Die ISIL-Norm sieht vor, dass eine «na-

tionale Agentur, die in dieser Rolle von den

anderen Bibliotheken des Landes akzep-
tiert wird», die Vergabe der Kennzeichnung
übernimmt und gleichzeitig eine Daten-
bank mit den Namen und Adressen der

entsprechenden Bibliotheken führt. Die
Schweizerische Landesbibliothek (SLB),
die bereits die VZ/ILV-Sigel verwaltet, wäre

prädestiniert, auch die ISIL-Kennzeich-

nung zu übernehmen. Nach der Konsulta-
tion des BBS-Vorstands und der Kommis-
sion der Universitätsbibliotheken (KUB)
begann die SLB bereits 1998 über eine zu-
künftige Einführung der Norm nachzu-
denken. Sie konnte ohne weiteres die ISIL
in die Entwicklung der Datenbank für die

VZ/ILV-Adressen und des Repertoriums
der handschriftlichen Nachlässe in den Bi-
bliotheken und Archiven der Schweiz inte-
grieren.

Die ISIL-Norm definiert die Minimal-
anforderungen einer Bibliothekskenn-
Zeichnung, lässt den Ländern aber auch

breiten Handlungsspielraum für die Defi-
nition ihrer Bedürfnisse. Den Ländern
wird empfohlen, ihre bereits existierenden

Kennzeichnungen bei der Einführung
eines neuen Codes, inklusive einer regiona-
len Kennzeichnung', wieder zu verwenden.

Idealerweise könnten die VZ/ILV-Sigel
natürlich wieder benutzt werden, aber sie

bergen ein doppeltes Problem für die

Norm, da Buchstaben mit Akzenten ver-
wendet werden und die Gross-/Klein-
Schreibung beachtet werden muss'. Des

Weiteren sind sie nur für den interbiblio-
thekarischen Leihverkehr vorgesehen, der-

weil die ISIL für einen grösseren Kreis

gedacht ist: alle Organisationen, die sich

innerhalb ihrer «Tätigkeit oder Dienst-

leistung mit bibliographischen Daten be-
fassen».

Zudem bietet ein zu «deutendes» Sigel
einen Vorteil (z.B. kann man aus einem

VZ/ILV-Sigel den Ort einer Bibliothek und
teilweise auch den Namen entnehmen),
der sich aber, wenn die Bibliothek den Ort
(und auch den Kanton) wechselt, ohne das

Sigel zu ändern, wieder aufhebt. Eine Si-

cherheit, die die Sigel bei der Erfassung vor
Fehlern schützt, gibt es nicht, und das

könnte ein Risiko darstellen.

Aus diesem Grund wurde von der SLB

für die ISIL-Kennzeichnung in der Schweiz

ein Code ohne inhaltliche Bedeutung und
mit einer Prüfziffer analog der ISBN und
der ISSN konzipiert. Ein schweizerischer

ISIL-Code setzt sich aus der Länderkenn-

Zeichnung, dem Präfix «CH»k und einer

sechsstelligen Ziffer, gefolgt von einem
Bindestrich mit der Prüfziffer oder dem

Buchstaben X, z.B. «CH-000207-X», zu-
sammen. Dieser wurde allen Bibliotheken,
die sich aktiv am interbibliothekarischen
Leihverkehr und dem Repertorium der

handschriftlichen Nachlässe in Archiven
und Bibliotheken der Schweiz beteiligen,
vergeben.

Das Bibliotheksverzeichnis kann unter
URL hffp://ageco.sn/.ch/Zihrodh/?Ian,g'Mage

=ge (für die anderen Sprachen können die

zwei letzten Buchstaben durch «fr», «it»

oder «en» ersetzt werden), Rubrik «Orga-
nisationen», konsultiert werden. Die ande-

ren Bibliotheken, die bei keinen dieser ge-
meinsamen Tätigkeiten mitmachen, aber

einen ISIL-Code für den elektronischen
Austausch erhalten möchten, können ab

2004 einen Antrag an die SLB stellen

(prefmfer@slh. adtnin.c/z).
Auch wenn die ISIL-Kennzeichnung

und die VZ/ILV-Sigel beide die gleiche
Funktion - Identifizierung der Bibliothe-
ken - haben, ist es nicht vorgesehen, in
nächster Zeit die einen durch die anderen

zu ersetzen. Die VZ/ILV-Sigel werden noch
für eine gewisse Zeit die Kennzeichnung
für Bibliotheken im Rahmen des inter-
bibliothekarischen Leihverkehrs bleiben.

Es ist sicher, dass für Informatikanwen-
düngen die Benutzung des ISIL-Codes
beim elektronischen Datenaustausch in
den nächsten Jahren eine immer grössere
Rolle spielen wird. Damit die Norm ohne

grosse Verspätung eingeführt werden

kann, hat die SLB vorausgedacht, und sie

bietet ein Werkzeug an, welches mit der

technischen Entwicklung der Dienstieis-

tungen der schweizerischen Bibliotheks-
und Dokumentationswelt und deren Be-

nutzem Schritt halten kann.

Pierre CZavel

Schweizerische Eanc/echzhh'ofhek

.Bern
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E-Mail: pierre. daveZ@sih. achnin. ch

' Technisches Komitee «Information und Dokumenta-
tion» TC 46, / Unterkomitee «Technische Interopera-
bilität» SC 4, Arbeitsgruppe «Bibliothekskennzeich-

nung» WG 8.
* So in der ISO-Norm 3166-2 definiert; für die Schweiz

handelt es sich dabei um die zwei Buchstaben der Kan-

tonsabkürzungen.
* Für die Zeichen eines ISIL-Codes dürfen die arabi-
sehen Ziffern und das lateinische Alphabet ohne Ak-
zente und ohne Berücksichtigung der Gross-/Klein-

Schreibung sowie nur die drei Interpunktionszeichen
Schrägstrich, Bindestrich und Doppelpunkt gewählt
werden.
* Ländercode gemäss ISO 3166-1 gefolgt von einem

Bindestrich.
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